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Formular Ziffer I . zu §. 27 der Inſtruktion .

Nuterlegungsſchein .

Der Kirchenfondsverrechner dahier übergibt zur Prüfung und Hinterlegung :
nachſtehend näher bezeichnete Schuld - und Pfandurkunde ,

a . Name , Stand und Wohnort des Schuldners :
Math . Weber , Landwirth in Buſenbach , Amts Ettlingen ;

b. Tag und Nummer der Urkunde : 30 . März 1863 . Nr . 1561 ;
c. Kapitaldarleihensbetrag : 550 fl.

Fünf Hundert fünfzig Gulden ;
d. Zinsanfangszeit : 15 . März 1863 ;
e. Zinsverfallzeit : erſtmals 15 . März 1864 ;
f. Zinsfuß : vier und einhalb vom Hundert ;
den Pfandbuchsauszug : d. d. Buſenbach am 28 . März 1863 ;

die Löſchurkunde des Pfandgerichtes in Buſenbach vom 28 . d. M. über den Strich älterer
Unterpfandsrechte .

Beſchluß Nr . 47 .

Vorſtehende Schuld - und Pfandurkunde ſammt den dazu gehörigen weiteren Urkunden habenwir in heutiger Sitzung geprüft und vollkommen richtig befunden , worauf ſämmtliche Schriftſtückein der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hiernach wird der Stiftungsverrechner angewieſen , obiges Kapital unter Abtheilung III .
O . Z. 18 in Ausgabe zu verrechnen , und den gleichen Betrag unter Abtheilung II O . Z. 3. c.
im SolI ber Cinahme vorzutragen *).

Cttlingen , am 34 . März 1863 . :

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion

Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .

) Vergleiche das allgemeine Rubrikenſchema in der Kaſſen⸗ und Rechnungsinſtruktion .
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Fourmular Ziffer II . zu §. 27 und 28 der Inſtruktion .

F

Hinterlegungsſchein .

Der Kirchenfondsrechner dahier übergibt zur Prüfung und Hinterlegung :

1. nachſtehend näher bezeichnete Staatsobligationen ,
a. Name und Wohnſitz der Schuldnerin :

Großherzogliche Ciſenbahnſchuldentilgungskaſſe in Karlsruhe ;

b. Datum und Nummern der Urkunden :

A. April 1862 . Lit . B. Nr . 8443 und Lit . C. Nr . 7389 ;

c. Kapitalbetrag ( Nennwerth ) 500 und 100 fl. , zuſammen 600 fl.

Sechs Hundert Gulden ;

d. Zinsanfangszeit : 23 . Februar 1863 ;

e. Zinsverfallzeit , je halbjährig , erſtmals 1. April 1863 ;

f. Zinsfuß : vier vom Hundert ;

2. die Zinstheilſcheine ( Coupons ) und zwar D. 3. 2. fülig auf 1. April 1863 bi mit

| O . 3. 20 . fällig auf 1. April 1872 ſammt dazu gehörigen Zinsleiſten ( Talons ) ;

3. die Ankaufskoſtenrechnung vom 22 . v. M.

Beſchluß Nr . 86 .

Vorſtehende Staatsobligationen , zu deren Ankauf der Katholiſche Oberſtiftungsrath die Er - Vergt . §. 24

mächtigung unterm 10 . Februar d. J , Nr . 3311 , ertheilt hat , und welche von Großherzoglicher der Verwal⸗

Eiſenbahnſchuldentilgungskaſſe unterm 24 . v. M. auf den Namen des Kirchenfondes mit dem An - tungsin⸗

fügen eingeſchrieben wurden , daß die Wiederaufhebung der Einſchreibung , ſowie die Umſchreibung ſtruktion

nur mit Ermächtigung dieſſeitiger Behörde ſtatthaft iſt , haben wir nebft den dazu gehörigen Zins -

ſcheinen in heutiger Sitzung geprüft und vollkommen richtig befunden , worauf ſämmtliche Schrift⸗

ſtücke in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Demzufolge wird der Kirchenfondsverrechner unter Zuſtellung obiger Ermächtigung des Ratho - Vergt . §. 48

liſchen Oberſtiftungsrathes und Rüͤckgabe der Ankaufskoſten - Rechnung vom 22 . v. Me. hiemit an⸗ der Verwal⸗

gewieſen , den Ankaufspreis von 100 / fl. vom Hundert , im Ganzen alſo 604 fl. 30 kr . tungsin⸗

Sechs Hundert vier Gulden 30 Kreuzer
Trapen

unter Rechnungs⸗Abtheilung III . O . Z. 18 . in Ausgabe zu ſtellen und den gleichen Betrag unter Vergl . das Ru⸗

| Abtheilung IL O. 3. 3, c. im Soll der Einnahme vorzutragen *). brikenſchema in

Der dem Verkäufer für die Beit vom 1. Oktober 1862 Dis mit 22 . Februar 1863 , alfo für e Kaſſen⸗ und

145 Tage vergütete Zinsbetrag von 9 fl. 32 kr . T
Neun Gulden 32 Krenzer

*) Anmerkung : Die Ankaufskoſten ( ſogenannte Speſen , Porto u. dgl . ) können entweder dem Ankaufspreis ( Ka⸗

pital ) beigeſchlagen und auf Rechnungs⸗Abtheilung III . D. 8. 18 oder aber je nach Umſtänden als Verwaltungsauf⸗

wand auf Rechnungs⸗Abtheilung II . O. 8. 5, c. zur Zahlung angewieſen werden .
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iſt unter Abtheilung IV . „Vorſchüſſe und Wiedererſatz von Vorſchüſſen “ in Einnahme und Aus⸗
gabe zu verrechnen .

Die Wettſchlagung dieſes Vorſchuſſes hat bei der erſten Zinserhebung , auf 1. April d. J .
zu geſchehen .

Riegel , am 5. März 1863 .

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion

Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .

Formular Ziffer III . zu §. 27 der Inſtruktion .

Hinterlegungsſchein .

Die Kapitalforderung des hieſigen Kirchenfondes
an Georg Metzler von Bahlingen mit 700 fl. E

hier k
die Pfandrechtserneuerung ?) betreffend .

Das Pfandgericht zu Bahlingen hat heute bezüglich des obigen Darleihens auf Pfandurkunde
vom 6. November 1829 , eingetragen im Unterpfandsbuche zu Bahlingen am 1. November 1829 ,
Band I . Seite 212 , Nr . 160 , die Benachrichtigung anher eingeſendet , daß die Pfandrechtser⸗
neuerung nach Vorſchrift in Artikel 1 des Geſetzes vom 5. Juni 1860 und §§. 20 und 22 der
Vollzugsverordnung vom 30 . November 1860 , Regierungsblatt Seite 213 und 465/66 am 6.
d. M. im dortigen Pfandbuche , Band VI . Seite 360 , Nr . 280 , vorgemerkt worden ſei .

Dieſe Beurkundung wurde obiger Pfandurkunde beigeheftet und mit letzterer in der Stiftungs —
kiſte hinterlegt , worüber zum Beleg dver Kirchenfondsrechnung und zum Vortrag in derſelben an -

durch Beſcheinigung ertheilt wird .

Forchheim , den 22 . April 1863 .

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion .

Pfarrer N .

Bürgermeiſter N .

) Nach Artikel 2 des Geſetzes vom 5. Juni 1860 , Regierungsblatt Nr . XXX. , S. 213 , haben die Pfand⸗
gerichte von Amtswegen die Gläubiger nach Ablauf von 30 Jahren an die Erneuerung zu mahnen und
denſelben die Mahnung urkundlich gegen Beſcheinigung zuzuſtellen . Dieſe Zuſtellung muß , wenn eine Stiftung
Gläubigerin iſt , an die Oberaufſichtsbehörde der Stiftung gerichtet werden . ( Erlaß Großherzoglichen Juſtiz⸗
miniſteriums vom 6. September 1861 , Nr . 5577 , Centralverordnungsblatt Seite 5t . )
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Formular Ziffer IV . zu §. 30 der Inſtruktion .

Entwurf

zu einem

Güterverpachtungs⸗Protokoll .

Gegenwärtig :
Das Stiftungskom⸗

miſſionsmitglied Adolph
Bauer von Ettlingen ,

7 9

Ol Prde snis
Geſchehen Rüppurr am f. Auguſt 1863.

Karl Blach von da

und

als Urkundsperſon : Bür⸗

germeiſter Georg Maier

von Rüppurr .
Nach vorausgegangener Bekanntmachung , worüber die Beurkundungen

unter Ziffer 1 bis 4 anliegen , wurde heute die Verpachtung der dem

Kirchenfond in Ettlingen eigenthümlich zuſtehenden , unten verzeichneten,
auf der Gemarkung Rüppurr gelegenen Güterſtücke vorgenommen und den

erſchienenen Liebhabern nachſtehende

Bedingungen

§. 1.

Die Grundſtücke , welche beim Ausgebot näher beſchrieben werden ,

ſind auf einen ſechsjährigen mit Martini 1863 anfangenden und auf

Martini 1869 ſich endigenden Pacht zu vergeben .

§ 2

Das Gütermaaß wird nicht gewährt .

§. 3.

Alle öffentlichen und Privatabgaben , welche auf den Grundſtücken

ruhen , behält der Kirchenfond auf ſich.

§. 4.

Ohne Genehmigung der Katholiſchen Stiftungskommiſſion Ettlingen

dürfen die Güter weder ganz noch theilweiſe in Afterpacht gegeben werden .

6

eröffnet :



§. 5.

Die Pächter haben die Güter nach Ortsgebrauch zu bauen , zu dün⸗

gen und in Grenz - , Abzugs - , Wäſſerungsgräben und ſonſtigem Zugehör

zu unterhalten , ſowie jede der Nachhaltigkeit des Ertrags ſchädliche Be⸗

nützungsweiſe bei Vermeidung des Schadenerſatzes zu unterlaſſen .
Kultur⸗ oder andere ſtändige Veränderungen der gepachteten Grund⸗

ſtücke dürfen ohne ausdrückliche , vorherige Genehmigung der Stiſtungs⸗
kommiſſion nicht vorgenommen werden .

§. 6.

Die auf den Gütern befindlichen Bäume und Grenzſteine ſind von

den Pächtern zu erhalten . Die Stiftungskommiſſion iſt befugt , die Her⸗

ſtellung der am Ende der Pachtzeit fehlenden Steine auf Koſten der ab —

gehenden Pächter anzuordnen , wenn dieje innerhalb einer von der Stif —⸗

tungskommiſſion anzuberaumenden Friſt ihrer Verbindlichkeit nicht nach⸗
kommen .

§. 7.

Für die vorhandenen Bäume ſind die Pächter unbedingt haftbar ,

ſie haben für die fehlenden den beim Anfange des Pachtes erhobenen

Werthanſchlag zu erſetzen , es ſei denn , daß ſie ihre Schuldloſigkeit über⸗

zeugend darzuthun vermögen . Die abgängigen Bäume werden für Rech⸗

nung des Kirchenfondes verwerthet und haben die Pächter keinen Anſpruch

auf die hieraus erzielten Erlöſe .

§. 8.

Den Pächtern bleibt überlaſſen , ſich durch Beſichtigung der Pacht⸗

ſtücke zu überzeugen , daß die Baume und Markſteine nach Angabe des

Protokolls in Wirklichkeit auch vorhanden ſind .
Wer binnen 3 Tagen von heute an deßhalb keine Einſprache bei der

Stiftungskommiſſion macht , von dem wird angenommen , daß er den im

Protokoll angegebenen Stand richtig gefunden habe .

S9 .
Die Pachtſtücke ſind zehntfrei .

§. 10 .

Der Pachtzins iſt jährlich auf Martini und zwar Martini 1864

erſtmals an den Kirchenfondsrechner zu bezahlen . Für die ſichere Ent⸗

richtung deſſelben und die Erfüllung aller aus dieſem Pachtvertrag her⸗

vorgehenden Verbindlichkeiten hat jeder Steigerer einen annehmbaren

Bürgen zu ſtellen , der zugleich als Selbſtſchuldner das Protokoll mitzu⸗
unterſchreiben hat .
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§. 14 .

Die Pächter können wegen Schadens an den Feldern durch Hagel - LRS . 1772 .

ſchlag, Ueberſchwemmung , Mäuſe - und Engerlingsfraß , auch wegen Kriegs - 1773 .

ereigniſſen keinen Nachlaß am Pachtzins anſprechen .

g. 12

Wenn der Pächter in Gant geräth , oder mit zwei Jahreszinſen im

Rückſtande haftet , oder wenn bei der Betreibung des Beſtandzinſes ſich

zeigt, daß weder der Pächter noch deſſen Bürge angreifbares Vermögen be —

ſitzt , ſo iſt die Stiftungskommiſſion befugt , den Beſtand mit dem Eintritt

dieſer Ereigniſſe ohne irgend eine Entſchädigung für aufgelöst zu erklären .

Der Pächter und deſſen Bürge ſind für die etwaigen Mindererlöſe bei

einer neuen Verpachtung im Falle ihrer ſpätern Zahlungsfähigkeit haftbar ,

während ſie auf einen Mehrerlös keinen Anſpruch haben .

§. 13 .

Den Bürgen bleibt das Recht vorbehalten , ſobald ſie wegen E

Zahlungsunfähigkeit der Pächter Zahlung leiſten müſſen , und der Pacht

| ; bedingungsgemäß aufgelöst iſt , in den Pacht einzuſtehen , in welchem Falle

|
ſie dann für ſich annehmbare Bürgen und Selbſtſchuldner zu fteen Haben . -

§. 14 .

|
Zu gegenwärtiger Verpachtung wird Genehmigung vorbehalten .

Nach Eröffnung dieſer Bedingungen wurde ausgeboten :
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Ackerfeld .

1 TER : - | —| 6 Acker im Rain | 16/30 | 16 | — Pächter Martin Bahler von

neben Adam Ruſch Rüppur unter Bürgſchaft des

und Georg Bach. Ludwig Kiefer daſelbſt . 16/30

Hierauf : Sechzehn Gulden dreißig

1012 — Rr y Kreuzer
untern Grenzſtein T. Marti

>

s $ Martin Bahler .
18 . — D in der

Bürge und Selbſtſchuldner
T . Ludwig Kiefer .

2 . 22 . —= s8 Acker auf bem Rei- | 2330 ] 24 | — Pächter Leopold Schäfer von

ßig neben Chriſtian Rüppurr unter Bürgſchaft des

Rop a TE Andreas Beger von da 25 —

Hierauf :
aTi

1130 | - n an der Dn e
Straße , s RE

7

1 o | -| Boeien a
am obern Ende .

: ger .

Aa S A Aerm Baumgar⸗ 30| 10 | — Pächter Wilhelm Ganter

ten neb . Georg Schil⸗ von Rüppur unter Bürgſchaft

ling m a Frey. Des Karl Nagg von da . | 6/30

ierauf : sS

66 ( —. .ſiunge Kirſchenbäume oo
a T . Wilhelm Ganter .

Bürge und Selbſtſchuldner
T . Karl Ragg .

Wieſen .

4| . | 2| 2/20 — —| 8| Wicfen auf dem |12 —| 12 | — | Päğter Friedrich; h Klotz von

Wehr neben Otto Rüppurr unter ioiai des
und Dionis Philipp Moog von da . 112140

ang . Zwölf Gulden vierzig

Kreuzer .
T . Friedrich Klotz.

Bürge und Selbſtſchuldner
T . Philipp Moog .

SS ea 30| 62 | — Zuſammen 60/40

Ganzer Erlös : Sechszig Gulden vierzig Kreuzer .

Anmerkung . Bei einer erſtmaligen Verpachtung ( §. 30, Abf . 4 d. Inſtruktion ) bleibt die Kolonne 7 leer .

|
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Die ordnungsmäßige Vornahme obiger Verpachtung , die Zahlungs⸗
fähigkeit der Pächter und deren Bürgen , ſowie die Richtigkeit der Namens⸗

unterſchriften beurkundet

Bügermeiſter Georg Maier .

Beſchluß .

Gegenwärtiges Protokoll iſt der Katholiſchen Stiftungskommiſſion in

Ettlingen zu übergeben , um ſolches dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe
mit empfehlendem Antrage zur Genehmigung vorzulegen .

Adolph Bauer Kommiſſionsmitglied .
Karl Blach Verrechner .

Anmerkung : Stünden ſämmtliche Pachtgebote der Summe des bis⸗

herigen Pachtzinſes gleich , d. h. wäre im Ganzen 62 fl. 30 kr . oder mehr

geboten worden , ſo hätte die Stiftungskommiſſion ſelbſt die Genehmigung

zu ertheilen . §. 30 der Inſtruktion .
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Gegenwärtig :

Formular Ziffer V. zu §. 30 der Inſtruktion .

Protokoll - Entwurf
für Vermiethung eines Wohnhauſes .

Das Stiftungskom⸗

miſſionsmitglied Bürger⸗

meiſter Müller von hier Geſchehen Bulach am 1. März 1863 .

und Heiligenfondsrechner
Straub von da .

Nach Beſchluß der Katholiſchen Stiftungskommiſſion vom 24 . Februar

laufenden Jahrs Nr . 81 ſoll das dem Heiligenfond in Bulach eigenthüm⸗
lich zugehörige , im Ort ſelbſt gelegene Wohnhaus Nr . 54 , nachdem der

mit Alois Lang dahier abgeſchloſſene Miethvertrag mit Georgi 4863 zu

Ende geht , im Steigerungsweg weiter vergeben werden .

Nach vorausgegangener Bekanntmachung , worüber die Beurkundungen

unter Ziffer —3 anliegen , wurde heute das unten näher beſchriebene
Wohnhaus ſammt Zugehörden unter folgenden

Bedingungen

Das Wohngebäude ſammt Zugehörden , welche beim Ausgebot näher

bezeichnet werden , ſind auf drei Jahre , mit 23 . April 1863 anfangend
und auf 23 . April 1866 endigend , wieder in Beſtand zu geben .

95- 2:

Alle öffentlichen Abgaben , Staatsſteuer , Brandverſicherungsbeiträge
und Gemeindeumlagen behält der Heiligenfond auf ſich .

§ 33

Ohne Genehmigung der Katholiſchen Stiftungskommiſſion Bulach darf
das Wohnhaus weder ganz , noch theilweilweiſe in Aftermiethe gegeben
werden .

vermiethet :

§. 4.

Der Miether hat das Haus ſammt Zugehörden in gutem Stand zu

erhalten , und wie er es angetreten ſ. Z. wieder zurückzugeben . Was

band⸗ und nagelfeſt iſt , bleibt während der Dauer und nach Beendigung
des Miethvertrages im Hauſe und hat Miether die im Landrechtſatz
1754 bezeichneten Ausbeſſerungen während der Miethzeit auf coen
Koſten machen zu laſſen .
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95- 5;

Ohne Einwilligung der Stiftungskommiſſion darf keine Bau - oder

ſonſtige Veränderung in dem Hauſe ꝛc vorgenommen werden , und es hat
der Miether für die darin auf ſeine Koſten ausgeführten Verbeſſerungen
und Verſchönerungen vom Heiligenfond in keinem Falle eine Vergütung

anzuſprechen .
§. 6.

Die unten bezeichneten Inventargegenſtände , als Oefen , Herdplatten ,
Keſſel ꝛc. hat der Miether in gutem Stand zu erhalten und ebenſo ſ. Z.
wieder abzutreten

Die Koſten für Reinigung des Brunnens und des Abtritts hat der

Miether zu beſtreiten . LRS . 1756 .

§. 7.

Der Miethzins iſt halbjährig , auf 23 . April und 23 . Oktober , und

zwar mit 23 . Oktober 1863 erſtmals an die Heiligenfondsverrechnung zu

bezahlen , für die ſichere Entrichtung deſſelben und die Erfüllung aller
|

aus dieſem Miethvertrag hervorgehenden Verbindlichkeiten hat der Steigerer
einen annehmbaren Bürgen zu ſtellen , der ſich als Selbſtſchuldner im

Protokoll zu unterſchreiben hat .

§ 8.

Wenn der Miether in Gant geräth oder mit zwei Zinsterminen im

Ifi
Rückſtand ſteht , oder wenn es bei der Betreibung des Miethzinſes ſich

zeigt , daß weder der Miether , noch deſſen Bürge angreifbares Vermögen
beſitzt , ſo iſt die Stiftungskommiſſion befugt , den Vertrag ohne irgend eine

Entſchädigung für aufgelöst zu erklären . Der Miether und deſſen Bürge

ſind für den etwaigen Mindererlös bei einer neuen Vergebung im Falle |

keinen Anſpruch haben .
F. 9.

Die Stiftungskommiſſion behält ſich das Recht vor , das Wohnhaus |
| ſammt Zugehörden während der Miethzeit zu verkaufen ; in dieſem Falle

kann jedoch die Räumung des Hauſes erſt nach Umfluß der ortsüblichen

Aufkündigungsfriſt verlangt werden , und hat der Miether hierwegen keine

Entſchädigung anzuſprechen .

ihrer ſpäteren Zahlungsfähigkeit haftbar , während ſie auf einen Mehrerlös
li

|
|i
|

ş. 40 . |

Die Genehmigung der gegenwärtigen BVerfteigerung bleibt vorbehalten . ( Bergi . §. 30 |
Nach Eröffnung dieſer Bedingungen wurde ausgeboten : der Verwal⸗

tungs⸗Inſtruk⸗

tion), i
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— g WD —
a 2e aee Mamen und Wohnort 2a .

( Veſchreibung des Miethgegenſtandes . z 2 Ž der 55
5 Ra | S SŠ Miether und Hürgen . Ò

fi. ifr. f jfr. fl. kr

Ein zweiſtöckiges Wohnhaus im

Ort Bulach an der Langgaſſe Nr . 54 .

mit Scheuer und Stallung unter

einem Dach , neben Adam Glatt

und Gottfried Weber , mit 2 Stuben ,
5 Kammern , 1 Speicher , 1 Küche ,
1 Keller und 1 Holzgelaß nebſt
20 Ruthen Hofraithe mit einem

Brunnen .

Daſſelbe enthält an Fahrnißgegen⸗
ſtänden 1 eiſernen Keſſel , 2 Oefen
von Eiſen mit Röhren , 1 eiſerne

Herdplatte , 1 hölzerne Krippe mit

6 eiſernen Ringen , 1 Scheuerleiter
von Holz und 1 Aufzugſeil . . 80 — 90 —Miether Georg Herbert von

Bulach unter Bürg⸗

ſchaft des Alois Buhl
yon oon = - 1 00

Cin Hundert Gulden .

T . Georg Herbert .

Bürge und Selbſtſchuldner :
T . Alois Buhl

80 — 90 — Summa100 —

Erlös :

Ein Hundert Gulden .

Die Richtigkeit dieſer Verhandlung , die Zahlungsfähigkeit des Miethers und Bürgen ,
ſo wie die Richtigkeit der Namensunterſchrift beurkundet

Bürgermeiſter Joſef Müller .

Beſchluß .
§. 30 der In⸗ Dieſes Protokoll iſt der Katholiſchen Stiftungskommiſſion dahier zur

Vertragsgenehmigung vorzulegen .

Bürgermeiſter Joſef Müller .

Rechner Fidel Straub .

ſtruktion .
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Formular Ziffer VI . zu §. 31 der Inſtruktion .

| Protokoll - Entwurf

für die

Verſteigerung von Ernte⸗ und Obſterträgniſſen .

| Gegenwärtig : Geſchehen Grombach am 20 . Juli 1863 .

|
Das Stiftungskom⸗

miſſionsmitglied Friedrich

|
Sh oll von Weingarten ,

i

der Kirchenfondsrechner

Bernhard Buck von da

und als Urkundsperſon :

Bürgermeiſter Johann
Stark von Grombach .

Nach vorausgegangener Bekanntmachung , worüber die Beſcheinigungen

unter Ziffer —4 anliegen , wurde heute das diesjährige Ernie - und

Obſterträgniß von den unten bezeichneten , dem Kirchenfond Weingarten

gehörigen , auf der Gemarkung Grombach gelegenen Gütern , unter nach⸗

ſtehenden Bedingungen öffentlich verſteigert :

§ . 1 . (il

Die Genehmigung diefer Steigerung wird vorbehalten , dagegen ein l
Nachgebot nicht angenommen .

2 |

Werden durch den Steigerer oder ſeine Leute Grenz - oder Abthei⸗ |

lungsmarken beſchädigt , entfernt , oder auf andere Stellen geſetzt , oder Í

| werden durch dieſelben Beſchädigungen an den auf den Aeckern befindlichen
Bäumen verübt , ſo iſt der Steigerer zum Schadenserſatz verbunden . |

7
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F. 3.

Am Steigſchilling wird unter keinen Verhältniſſen ein Nachlaß be⸗

willigt .
§. 4.

Für das angegebene Gütermaaß wird keine Gewähr geleiſtet .

§. 5.

Der Steigſchilling iſt auf Martini 1863 baar an die Kirchenfonds⸗
kaſſe Weingarten zu bezahlen . Für die ſichere Entrichtung deſſelben und

für die Erfüllung aller ſonſtigen aus dieſem Vertrage hervorgehenden
Verbindlichkeiten hat der Steigerer einen von ſeiner Ortsbehörde als

zahlungsfähig erklärten Bürgen und Selbſtſchuldner zu ſtellen .

§. 6.

Offenkundig Zahlungsunfähige ſind von dieſer Steigerung ausge⸗
ſchloſſen . Auswärtige Steigerer haben ſich unter Umſtänden über ihre
Zahlungsfähigkeit durch glaubhafte Zeugniſſe ihrer Heimathsbehörde aus⸗

zuweiſen .

y

Bon dem Tage der Eröffnung der Steigerungsgenehmigung an ſteht
das erſteigerte Gütererträgniß auf Gefahr des Steigerers .

Nach Eröffnung dieſer Bedingungen wurde ausgeboten :

|

a

a
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Ganzer Er los : Einhun dert zwanzig neun Gulden vierzig acht Kreuzer .

Die ordnungsmäßige Vornahme dieſer Verhandlung , die Zahlun

Richtigkeit der Namensunterſchriften beider beurkundet
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=| | gehalt Bezeichnung $ Namen und Wohnort
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A

ZS selg Der 3 des 2
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s| 2 | s s Aecker und Wiefen . 5 Steiger ürgen . p

5ISISSISIS
fi 2 gerers und Bürgen

|
fl. kr.

rS

Gewann Hochberg .

ALAE , Weizen auf dem Hofacker , neben 50 ( — Steigerer : Joſef Brunner von Grombach

Johann Renker und Gregor unter Bürgſchaft des Kaver Steiger von da 50 | 30

|
Löhle . Loos Nr . 1. Fünfzig Gulden dreißig Kreuzer .

8
T. Joſef Brunner .

Bürge und Selbſtſchuldner
T, Xaver Steiger .

2117| . | 2/50 , | Haber im falten Brunnen , neben | 15 | — Steigerer : Adolph Gerber von Grombach

Alois Baumgärtner und Leo unter Bürgſchaft des Leopold Hafer allda . 18 | —

Pilger , Loos Nr . 3, Achtzehn Gulden .
T. Adolph Gerber .

Bürge und Selbſtſchuldner
T. Leopold Hafer .

3l 45| | . 130150| Gerfte auf dem Steinacker , neben 20 — Steigerer : Pirmin Glaſer von Grombach

Daniel Maier und Chriſtoph unter Bürgſchaft des Ambros Kilian daſelbſt . 22 | —

Rauter , Loos Nr . 2. Zwanzig zwei Gulden .

T. Pirmin Glafer ,

Bürge und Selbſtſchuldner
Ambros Kilian .

4ls9 | 2| | . |. | gutterwičen in den Mauerwiefen | 33 | — Steigerer : Wolfgang Krug von Grombach

neben Ludwig Feßler und Flo⸗ unter Bürgſchaft des Joſef Apport allda gi =

|
rian Schwarz . Loog Nr . 4. Dreißig vier Gulden .

| `
T. Wolfgang Krug .

|
Bürge und Selbſtſchuldner

|

Joſef Apport .

5 | . |. f Aepfel und Birnen . von zwei 4i — Steigerer : Ferdinand Obſer von Grombach

Bäumen auf dem Hofacker oben unter Bürgſchaft des David Blum allda . 4 130

am Bağ .
Vier Gulden dreißig Kreuzer .

|
T. Ferdinand Obfer .

i Bürge und Selbſtſchuldner
| David Blum .

el. Zwetſchgen von einem Baum in| — 30] Steigerer : Reinhard Werner von Grombach

den Mauerwieſen am untern unter Bürgſchaft des Emil Kuhn allda . Se ig

Rain.
Vierzig acht Kreuzer .

T, Reinhard Werner .

Bürge und Selbſtſchuldner
Emil Kuhn .

5 248050 12² 30 Zuſammen . . . 129 48

Bürgermeiſter Johann Stark .

T

gsfähigkeit der Steigerer und Bürgen , ſowie die
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Beſchluß .

Gegenwärtige Steigerungsverhandlung iſt der katholiſchen Stiftungs⸗
kommiſſion in Weingarten zur Genehmigung vorzulegen , da im

Ganzen mehr als der Anſchlag geboten worden iſt .

Friedrich Scholl , Kommiſſionsmitglied .
Bernhard Buck , Kirchenfondsrechner .

Formular Ziffer VII . zu §. 31 der Inſtruktion .

Entwurf
zu einem

i Heugras⸗Verſteigerungs⸗Protokolle .

GSegenwärtig :
1l

|

mae

Das Stiftungscom⸗
miſſionsmitglied Bürger⸗
meiſter Ernſt Ganter

| von hier und Heiligen -
fondsrechner Paul Schä —

fer hieſelbſt .

Geſchehen Rothenfels am 16 . Juni 1863 .

Nach vorausgegangener Bekanntmachung , worüber die Beurkun —
dungen unter Ziffer —6 hier anliegen , wurde heute der diesjährige |
Heugraserwachs von den unten bezeichneten , dem Heiligenfond Rothen —
fels zugehörigen , auf dortiger Gemarkung gelegenen Wieſen unter nach⸗
ſtehenden Bedingungen öffentlich verſteigert :

§. 1.

Bis sum E muß der Heugraserwachs von den
Wieſen vollſtändig entfernt ſein , widrigenfalls mit dem Ablaufe dieſes

| Tages , ohne daß es hierwegen einer beſonderen Eröffnung an den
Steigerer bedarf , für je drei Tage , um welche die Abfuhr verzögert wird ,
ein Zuſchlag von fünf Procent des Steigſchillings zu zahlen iſt . Sollte i

+) Hier ift der Tag einzuſetzen .
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deſſen ohngeachtet binnen “ ) Tagen nach Ablauf obigen Termins die

|

Abfuhr nicht bewirkt fein , fo ift die Katholiſche Stiftungskommiſſion

befugt , das Gras abermals öffentlich zu verſteigern , wobei der erſte

Käufer für einen Mindererlös haftet , während er auf einen Mehrerlös
|

keinen Anſpruch hat .

Sollte ungünſtige Witterung eintreten , ſo wird die Katholiſche Stif⸗

tungskommiſſion auf Anſuchen der Steigerer den Abfuhrtermin anderweit

feſtſetzen .
§. 2.

Die Looſe ſind durch Steine “ ) bezeichnet. Werden durch den Steigerer |
pber feine Beute Greng - oder Abtheilungsmarken beſchädigt , entfernt , oder |

auf andere Stellen geſetzt , oder werden durch dieſelben Beſchädigungen

auf den Wieſen , an den Wäſſerungseinrichtungen oder an den auf den

Wieſen befindlichen Bäumen verübt , jo ift der Steigerer zum Schadens⸗

erſatz verbunden .
§. 3.

Am Steigſchilling wird unter keinen Verhältniſſen ein Nachlaß bewilligt .

§. 4.

Für das angegebene Gütermaaß wird keine Gewähr geleiſtet .

S5 ;

Der Steigſchilling iſt auf Martini laufenden Jahrs baar an die

Heiligenfondsverrechnung in Rothenfels zu bezahlen . Für die ſichere

Entrichtung deſſelben und für die Erfüllung aller ſonſtigen aus dieſem

Vertrage hervorgehenden Verbindlichkeiten hat der Steigerer einen vom

Bürgermeiſteramt als annehmbar erkannten Bürgen zu ſtellen , der ſich als

Selbſtſchuldner im Protokoll mitzuunterzeichnen hat .

|
§. 6.

| Offenkundig Zahlungsunfähige ſind von der Steigerung ausgeſchloſſen.

7

Die Genehmigung gegenwärtiger Steigerung bleibt vorbehalten . |
|

|

l

m

§. 8.

Von dem Zeitpunkte der eröffneten Steigerungsgenehmigung an

ſteht das Gras auf Gefahr des Steigerers .

Nach Vorleſung dieſer Bedingungen wurde die Verſteigerung in

nachſtehender Weiſe vorgenommen :

—

—

pee
+) Zahl der Tage iſt einzuſetzen .

|

* ) oder Pfähle .
|
j|

j

l
|
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—

Ordnungszahl

|

Urb.⸗Nr. Viertel. Ruthen.Morgen. Fuß.

Bezeichnung
der

Wieſen .

Namen und Wohnort
Deg

Steigerers und Bürgen .

—

©

Ot

z

Gewann Seefeld .

Wieſeiin der Zeil neben Franz
Bühler und Heinrich Lang .
Loos Nr . 25 .

Gewann Thal

Wieſeim Sand neben Michael
Klok und Gerhard Duru -

egger .
Roos Nr . 37 .

Gewann Erlengrund .

Wieſe am dürren Bühl neben
Daniel Haas und LaaMaurer .

Rovs Nr . 4l .

Gewann Augarten .
Wieſe am Eichelberg neben

Julian Grim und Gregor
Dillmann .

Loos Nr . 57 .

Steigerer : Ludwig Ortlieb v. Rothenfels
unter Bürgſchaft d. Anton Schiller tafe lbſt

Zwanzig Gulden 30 Kreuzer .
T . Ludwig Ortl it ,

Birge und Selbſtſchuldner
T . Anton Shiller .

Steigerer : Friedolin Bauerv Rothenfels
unter Bürgſchaft d. Felix Weinhard daſelbſt

Zehen fünf Gulden .

T . Friedolin Bauer .

Bürge und LTT . Felix Weinhard .

Steigerer : Hugo Landenberger von Ro⸗

thenfels unter a oht des

Schulz daſelbſt ; >

Cilf Gulden 15 Kreuzer.
T . Hugo Landenberger .

Bürge und Selbſtſchuldner
T . Quirin Schulz .

Steigerer : Wolfgang Müller von No -

thenfels unter Bürgſchaft des Lambert

Krieg daſelbſt . . .

Zehen ſieben Gulden 30 Kreuzer⸗
T . Wolfgang Müller .

Bürge und Selbftſchuldner
T . Lambert Krieg.

Zuſammenn.

Ganzer Erlös : Sechszig vier Gulden fünfzehn Kreuzer .

Die ordnungsmäßige Vornahme dieſer Verhandlung , die Zahlungsfähigkeit der Steigerer
Bürgen , ſowie die Richtigkeit der Namensunterſchriften beider beurkundet

Bürgermeiſter Ernſt Ganter .

$
f

o
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|

i

Gegenwärtig :

55

Beſchluß .

Gegenwärtiges Steigerungsprotokoll ift Der Katholiſchen Stiftungs - §. 31 Abſatz 2

kommiſſion dahier zur weiteren Amtshandlung vorzulegen .
ber Inſtruk⸗

Bürgermeiſter Ernſt Ganter . tion,
Heiligenfondsrechner Paul Schäfer .

Formular Ziffer VIL . zu §. 31 der Inſtruktion .

Enlwurf
zu einem

Holzverſteigerungs⸗Protokolle .

Das Stiftungskom⸗

miſſionsmitglied Bauſch
und Kirchenfondsrechner

Geſchehen am 10 . December 1863 .

Schuſter von Forbach ,
ſodann als Urkundsper⸗

fon : Bürgermeifter H e l -

Ler oote e
Nach vorausgegangener Bekanntmachung , worüber die Beſcheinigungen

unter Ziffer —3 angeſchloſſen findo, wurde Heute auf Grund der antie -

genden bezirksforſteilichen Aufnahmsliſten das dem Heiligenfond zu Forbach

gehörige unten bezeichnete, auf der Gemarküng . +) im Hoh -

wald gelegene Holz unter nachſtehenden Bedingungen öffentlich an den

Meiſtbietenden verſteigert :
81

Als Steigerer werden In - und Ausländer zugelaſſen . Die Letzteren

haben ſich unter Umſtänden mit Vermögenszeugniſſen von ihrer Heimaths —

behörde auszuweiſen .
§. 2.

Genehmigung bleibt vorbehalten .

s25 :

Hinena ) eas nach geſchehener Zuſtellung des Looszettels muß

der Steigerer an den Heiligenfondsverrechner in Forbach Zahlung leiſten ,

wenn derſelbe nicht innerhalb dieſes Zeitraums auf die Stellung eines Bürgen

und Selbſtſchuldners hin Borgfriſt von der Stiftungskommiſſion erlangt hat .

§ 4.

Verſäumt der Steigerer den Termin zur Zahlung oder Er⸗

wirkung der Borgfriſt , ſo kann das Holz abermals zur Steigerung

*) Mit Anführung des Diſtriktes und der Abtheilung .

**) ier ift die Beit eingufegen .
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gebracht werden , wobei Erſterer für etwaigen Mindererlös und Koſten

haftet , während er auf einen Mehrerlös keinen Anſpruch hat.
© 5.

Der Steigerer hat bei der Abfuhr ſeines Holzes dem betreffenden

Waldhüter auf Verlangen entweder den quittirten Looszettel oder aber

die Urkunde über erhaltene Borgfriſt (§. 3) vorzuzeigen , widrigenfalls
die Abfuhr verſagt werden muß .

§. 6.

Erfolgt die Abfuhr bevor die Zahlung geleiſtet , oder die Borgfriſt

erwirkt worden iſt , ſo verfällt der Steigerer zum Vortheil des Heiligen —
fondes in eine Ordnungsſtrafe , welche bis zum dritten Theil des Steig⸗

ſchillings anſteigen kann .

s7
Die im K. 6 anbedungene Strafe wird von der Stiftungskommiſſion

ausgeſprochen . Der Steigerer kann dagegen Berufung an den Katholiſchen

Oberſtiftungsrath einlegen , er hat ſich aber dem Ausſpruche dieſer Be -

hörde unter Verzichtleiſtung auf richterliche Entſcheidung unbedingt zu

unterwerfen .
§. 8.

Von dem Tage an , der im Looszettel zur Vorzeigung des Holzes
an den Steigerer anberaumt iſt , liegt daſſelbe auf Gefahr des letzteren

im Schlage ; der Steigerer mag bei der Vorzeigung erſcheinen oder nicht.
§. 9.

Für etwaige Fehler des Holzes , namentlich der Stämme wird keine

Gewährſchaft geleiſtet .
§. 10 .

Die Abfuhr darf nur bei trockener Witterung ſtattfinden , und ſind
die angewieſenen Wege vom Steigerer einzuhalten .

§. 11 .

Die Abfuhr des erſteigerten Holzes muß bis zumdtĩĩ )

beendigt ſein . Nach dieſer Zeit iſt die Stiftungskommiſſion befugt , die

Abfuhr auf Koſten und Gefahr des ſäumigen Steigerers anzuordnen .

§. 12

Die Steigerer macht man noch darauf aufmerkſam , daß bei der

weiteren Zurichtung des erſteigerten Holzes und bei der Abfuhr deſſelben
die forſtpolizeilichen Vorſchriften bei Vermeidung der geſetzlichen

Strafen beobachtet werden müſſen .
Etwa nöthige beſondere Bedingungen ſind bei Ausfertigung eines Steigerungs⸗

protokolls in weiteren §88, beizuſetzen .

Nach Vorleſung dieſer Bedingungen ſchritt man zur Verſteigerung
ſelbſt und zwar :

) Hier iſt der Tag einzuſetzen .
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Bauholz .
1l 1 x ; Käufer : Peter Raufmann von ) 33120 ) 35 -

Staufenberg unter Bürgſchaft des
Eduard König daſelbſt .

Dreißig fünf Gulden .
T . Peter Kaufmann .

| Bürge und Selbſtſchuldner
| T . Eduard König .
l

W A a a A a a e a Raer Goitfted Weber don 7 72130

Staufenberg unter Bürgſchaft
des Severin Kopp allda .

| Siebenzig zwei Gulden30 kr .
a T . Gottfried Weber .

i; Bürge und Selbſtſchuldner
T . Severin Kopp .

| Scheiterhol
E 3 Käufer : Blaſius Reiter vonj 36 — 45 —

Staufenberg unter Bürgſchaft
des Hugo Keller allda .

Vierzig fünf Gulden .
| T . Blaſius Reiter .

Bürge und Selbſtſchuldner

| T . Hugo Keller ,

U A . . . Käufer : Johann Gallus von 40 —- 42 . —

Staufenberg unter Bürgſchaft
des Anſelm Wirttz daſelbſt .

| Vierzig zwei Gulden .

| T . Johann Gallus . |

| Bürge und Selbſtſchuldner
| T . Anſelm Wirth .

Prügelhoz und Wellen .

BBC . 1½ l10075l Käufer : Ignaz Zeller vonſ 28 — 3030

IStaufenberg unter Bürgſchaft
des David Merk daſelbſt .

Dreißig Gulden 30 kr .

|
|| |
|

T . Ignaz Zeller .
Bürge und Selbſtſchuldner

2
T . David Werf . | — |

Aae Aae e Aa TENA Bufammen . . - -| 209/20 255 . — |
Ganzer Erlös : Zweihundert zwanzig fünf Gulden . |

8



§. 31 der

Inſtruktion .

58

Die ordnungsmäßige Vornahme obiger Holzverſteigerung , die Zahlungs⸗
fähigkeit der Käufer und deren Bürgen , ſowie die Richtigkeit der Namens⸗

unterſchriften beurkundet .

Bürgermeiſter Martin Heller .

Beſchluß .

Gegenwärtiges Protokoll iſt der Katholiſchen Stiftungskommiſſion
zur Genehmigung vorzulegen .

Karl Bauſch , Kommiſſionsmitglied .
Wilhelm Schuſter , Rechner

Formular Ziffer IX . zu §. 20 der Inſtruktion .

Entwurf
zu einem

Güterverſteigerungs⸗Protokolle .

Gegenwärtig :
Das Stiftungskom⸗

miſſionsmitglied Bürger⸗

meiſter Dill , und Hei⸗
ý ý 1. Oftober 1863

ligenfondsrechner Bern⸗

hard Eble .

Nach vorausgegangener öffentlicher Bekanntmachung , worüber die

Beurkundungen Ziffer —4 hier anliegen , wurden heute die unten be⸗

zeichneten , auf hieſiger Gemarkung gelegenen , dem Kirchenfond Burbach
eigenthümlich zugehörigen Grundſtücke unter nachſtehenden

Bedingungen
zu Eigenthum verſteigert :
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§. 4.

Die Grundſtücke bleiben den gegenwärtigen Pächtern bis Ende der

laufenden Pachtperiode , d. h. bis Martini 1863 zur Benützung überlaſſen .

8. 2.

Für das Gütermaaß und die Laſtenfreiheit der Verkaufsgegenſtände
wird keine Gewährſchaft geleiſtet “).

53 :

Die Käufer haben die Staats - und Gemeindeabgaben vom Anfange
des nächſten Steuerjahres an zu tragen .

§. 4.

Der Kaufſchilling iſt in fünf gleichen Jahreszielern Martini 1863

bis mit 1867 verzinslich mit fünf Gulden vom Hundert vom 11 . No⸗

vember 1863 an , koſtenfrei an die Kirchenfondsverrechnung Burbach zu

zahlen . Eine frühere als die bedungene Zahlung findet nur nach vor —

ausgegangener einvierteljähriger Aufkündigung ſtatt .

§ . 5

Die Acciſe und alle Kaufskoſten zahlen die Käufer .

§. 6.

Für die richtige Abtragung des Kaufſchillinges ſammt Zinſen hat jeder

Steigerer einen zahlungsfähigen Bürgen zu ſtellen , der ſich im Protokoll
zugleich als Selbſtſchuldner unterſchreibt .

Soi

Bis zur gänzlichen Abzahlung des Kaufſchillinges und der Zinſen ,

ſowie etwaiger Koſten wird das erſte Vorzugs - und Unterpfandsrecht auf

die Verkaufsgegenſtände vorbehalten . Der desfallſige Eintrag im Unter⸗

pfandsbuch und die Fertigung eines Auszugs darüber für den Kirchenfond

geſchieht auf Koſten der Käufer .

§. 8.

Die Genehmigung dieſes Verkaufes bleibt vorbehalten .

Nach wörtlicher Eröffnung dieſer Bedingungen an die Kaufliebhaber

ſchritt man zur Verſteigerung , wie folgt :

) Anmerkung zu §. 2. Dem Ermeſſen der Stiftungskommiſſion iſt es anheimge⸗

ſtellt unter Umſtänden für Gütermaaß und Freiheit von

privatrechtlichen Laſten die Gewähr anzubedingen.
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A s Flächen⸗
Beſchreibung ŠE

Namen und Wohnort
B

B gehalt . E ber S5

|
Z 2 Raufgegenſtandes . S S Räufer und Hürgen . ©

ii
WB RT |

Burbah ,
e E

m Aecker .

| 124 | 1) | . |. | Ader im Seefeld, neben Sofef | 200 | -| Käufer Johann Riegler von hier , unter
Ai Seufert und Karl Sachs . Bürgſchaft des David Egger hieſelbſt . . 220 —

Zwei Hundert zwanzig Gulden .
|mo Cne

T . Johann Riegler .Loo
Bürge und auner

i Wieſen .
David Egger .

|
213 | . | 1130! . | Wicfen im Sandbüht neben | 60/ —| Käufer Georg Schweizer Hier, unter

f Leopold Fiſcher und Ga - Bürgſchaft des Karl Raff alda . . . f| 66 —

1 briel Egle . Sechzig ſechs Gulden .

a
T . Georg Schweizer .SSS

Bürge und Selbſtſchuldner

Girt
T . arl Raff .

H 3| | . | 1160 | . | Gras - u. Baumgarten neben | 420 | -| Käufer Nobert Stahl von Burbai unter
o Joſef Löhle und Sebaſtian Bürgſchaft des Gottfried Bergold daſelbſt [ 125RR

Münzer . Ein Hundert zwanzig fünf Gulden .

Bürge und Selbſtſchuldner

|

|

li : T . Robert Stahl .

| T . Gottfried Bergold .

| 35 | . | | . |. | Rrautgarten am Federbach | 50 Käufer Lambert Kiefer von hier unter
neben Jakob Frank und Bürgſchaft des Niklaus Burger hieſelbſtſ 52 . —
Franz Hofmann . Fünfzig zwei Gulden .

T . Lambert Kiefer.
Bürge und Selbſtſchuldner

|
W4I8 109 1

T . Niklaus Burger .
|

aizi ] . | 14125 . [ Wa am Roğbiel neben | 15/ - ] Käufer Friedrich Beller von Hier unter
ii Konrad Müller und Rein - Bürgfaft des Ottmar Günter Hiefelbft | 30 | -

i hard Bojh . Dreißig Gulden .

i T . Friedrich Beller .

Bürge und Selbſtſchuldner
| T . Ottmar Günter .

2i 215 ] . 445 | - Summa [ 493

Ganzer Erlös : Vierhundert neunzig drei Gulden .
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Die ordnungsmäßige Vornahme dieſer Verkaufsverhandlung , die

Zahlungsfähigkeit der Käufer und deren Bürgen , ſowie die Richtigkeit der

Namensunterſchriften beurkundet

Bürgermeiſter Jakob Dill .

Beſchluß .

Seie dieſes Steigerungsprotokoll der Katholiſchen Stiftungskommiſ⸗ Vergl . §. 54

ſion vorzulegen , um die erforderliche höhere Genehmigung zu erwirken . D3 .1 ver Berz
waltungsin⸗

Bürgermeiſter Jakob Dill . ſtruktion .

Rechner Bernhard Eble .

Formular X. zu Anhang I . Ziffer 1.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Kirchenfondsrechners
Alois Maier dahier betreffend .

Durch Sitzungsbeſchluß vom 2. d. . , Nr . 75 , wurde verfügt , daß der Kirchenfondsrechner
Alois Maier dahier für die Summe von 300 fl eine Dienſtkaution zu leiſten habe , und genehmigt ,
daß ſolche durch Unterpfandsbeſtellung in beſtimmten Liegenſchaften geſtellt werde .

Derſelbe legt nun vor

1. die öffentliche Urkunde Großherzoglichen Amtsreviſorats Kenzingen vom 12 . d. . ,
Nr . 1462 , ausgefertigt für die Alois Maier ' ſchen Eheleute ;

2. den beigehefteten Pfandbuchsauszug des hieſigen Pfandgerichtes vom 8. d. . ,
Band I . Folio 841 , Nr . 164 ;

3. einen Löſchungsſchein des hieſigen Pfandgerichts vom 10 . d. . ;
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wornach zur Sicherung obiger Kautionsſumme nachſtehende den Verrechner Maier ' ſchen Ehe —
leuten eigenthümlich gehörige Liegenſchaften zum erſten Unterpfand eingeſetzt worden ſind :

Ehemännlich. a. 2 Viertel Acker im Taubenried , Grundbuch Nr . 46 , im gewährgerichtlichen
Anſchlag zun. a L

PEAT b. 1 Viertel Wieſe im Kröpfengrün , Grundbuch Nr . 62, im Anſchlag zuu 150 „
Cheweiblich. 6. 1 Viertel Reben auf dem Berg , Grundbuch Nr . 84 , im Anſchlag u 150 „

zuſammen600 fl .
Sechs Hundert Gulden .

Beſchluß Nr . 161 .

orſtehende Urkunden haben wir in heutiger Sitzung geprüft und in allen Punkten richtig
befunden , worauf ſämmtliche Schriftſtücke in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hierüber wird dem Kirchenfondsrechner Maier zum Vortrag in Rechnung und zum Beleg
derſelben andurch Beſcheiuigung ertheilt .

Wagenftadt am 25 . April 1863 .

B

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion .

Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .

Formular XI . zu Anhang I . Ziffer 2 a.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Kapellenfondsrechners
Blaſius Ern ft betreffend . S

Durch Sitzungsbeſchluß vom 4. v. . , Nr . 84, wurde verfügt , daß der Kapellenfondsrechner
Blaſius Ernſt dahier für die Summe von 500 fl. eine Dienſtkaution zu leiſten habe , und ge -
nehmigt , daß ſolche durch Hinterlegung einer baaren Summe in genanntem Betrag bei der allge —
meinen Katholiſchen Kirchenkaſſe Karlsruhe geleiſtet werde .

Hierüber wurde durch Privatvertrag vom 8. d. M. eine Schuld⸗ und Fauſtpfandurkunde aus⸗

gefertigt , welche von dem Großherzoglichen Stadtamtsreviſorat Karlsruhe unterm 10 . d. . ,
Nr . 8462 , im Offenkundigkeitsbuch eingetragen worden iſt .
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Beſchluß Nr . 284 .

Vorſtehende Schuld - und Fauſtpfandsurkunde nebſt der beigeſetzten Beurkundung über den
geſchehenen Eintrag in das Offenkundigkeitsbuch haben wir in heutiger Sitzung geprüft und
richtig befunden , worauf das Schriftſtück in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurde .

Hierüber wird dem Kapellenfondsrechner Blaſius Ernſt zum Vortrag in Rechnung und zum
Beleg derſelben andurch Beſcheinigung ertheilt .

Muggenſturm am 15 . Mai 1863 .

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion .

Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .

gormular XII , zu Anhang I . Ziffer 2 b.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Kirchenbaufondsrechners
Jakob Fritz dahier betreffend .

Durch Sitzungsbeſchluß vom 2. d. . , Nr . 564 , wurde verfügt , daß der Kirchenbaufonds⸗
rechner Jakob Fritz für die Summe von 800 fl. eine Dienſtkaution zu leiſten habe und ge⸗
nehmigt , daß ſolche durch Hinterlegung von Iprocentigen Badiſchen Staatsobligationen im Nenn⸗

werthe der genannten Summe als Fauſtpfand geleiſtet werde .

Verrechner Fritz hat demzufolge anher vorgelegt :
1. ein Stück Badiſche Staatsobligation vom 4. Mpril 1862 , lit . . , Nr , 7264 , für 500 fl.

nebſt den Zinstheilſcheinen ( Coupons ) vom 1. April v. J . an O. 3. 2 big

20 und dem Zinsleiſten ( Talon ) „ nʒ e e OE
2. drei Stü vom nåmlihen Anleihen , lit . . , Nr . 2164 , 41487 und 5462 für

Je LOOM r a E 300 „
nebſt den Zinsſcheinen wie zu O. Z. 1.

Aecht Hundert Gulden .

Dieſe vier Stück Obligationen ſind auf den Namen des Kirchenbaufondes mit dem Anfügen
eingeſchrieben worden , daß die Wiederaufhebung der Einſchreibung ſowie die Umſchreibung und

Heimzahlung nur mit Ermächtigung dieſſeitiger Behörde zuläſſig ſei .

zuſammen 860 fl.
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Ferner wurde vom Rechner vorgelegt eine Ausfertigung des unterm 10 . d. . , Nr . 4863 ,
bei dem Großherzoglichen Amtsreviſorat Breiſach aufgenommenen Fauftpfandvertrages über die

Kautionsleiſtung und Hinterlegung obiger Staatspapiere .

Beſchluß Nr . Sil .

Vorſtehende Urkunden haben wir in heutiger Sitzung geprüft und vollkommen in Ordnung
befunden , worauf dieſelben in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hierüber wird dem Baufondsrechner Jakob Fritz zum Vortrag in Rechnung und zum Beleg
derſelben andurch Beſcheinigung ertheilt .

Achkarren am 28 . April 1863 .

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion .
Pfarrer N . N .

Stiftungskommiſſionsmitglied .
N . N .

Formular XII . zu Anhang I . Ziffer 2 b.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Rechners der Roſen⸗
kranzbruderſchaft betreffend .

Durch Sitzungsbeſchluß vom 8. d. . , Nr . 164 , wurde verfügt , daß der Bruderſchaftsfonds⸗
rechner Alois Dreher dahier für die Summe von 700 fl. eine Dienſtkaution zu leiſten habe , und
genehmigt , daß ſolche durch Hinterlegung einer Privat — Schuld⸗ und Pfandurkunde (Ruſtikalobli⸗
gation ) als Fauſtpfand geleiſtet werde .

Demzufolge hat Verrechner Dreher anher vorgelegt:
1. eine Schuld⸗ und Pfandurkunde Großherzoglichen Amtsreviſorats Baden vom 24 . Auguſt

1854 , Nr . 564, über ein von Rechner Dreher dem Schneider Kaspar Wüſt in Balg auf
erſtes Unterpfand gegen doppelte Verſicherung in Grundſtücken gemachtes Darleihen von 750fl . ;

2. den beigehefteten gewährgerichtlichen Auszug aus dem Pfandbuch zu Balg vom 18 . Auguſt
1854 . Band II . Folio 204, Nr . 413 ;

3. eine Notariatsurkunde vom 12 . d. . , wornach obige Schuld - und Pfandurkunde unter
Mitwirkung des Schuldners Wüſt als Fauſtpfand für den Roſenkranzbruderſchaftsfond
beſtellt wurde , und wobei der Schuldner durch Unterſchrift ſich verbindlich gemacht hat,
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obiges Kapital bei Vermeidung nochmaliger Zahlung ohne Ermächtigung der

Stiftungskommiſſion weder ganz noch theilweiſe an den Gläubiger oder ſonſt Jemanden zu

verabfolgen .
4. Eine Beſcheinigung des Pfandgerichtes zu Balg vom 13 . d. . , wornach dieſe Fauſtpfand⸗

beſtellung mittelſt Randnote bei dem Pfandbuchseintrag vom 18 . Auguſt 1854 . Band II .

Folio 204 , Nr . 413 , vorgemerkt worden iſt .

Beſehluß Wr . 154 .

Vorſtehende Urkunden haben wir in heutiger Sitzung geprüft und vollkommen in Ordnung

befunden , worauf dieſelben in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hierüber wird dem Bruderſchaftfondsrechner Dreher zum Vortrag in Rechnung und zum

Beleg derſelben andurch Beſcheinigung ertheilt ,

Muggenſturm am 30 . Mai 1863 .

Die Katholiſche Stiftungskommiſſion .

Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .

Formular XIV . zu Anhang I . Ziffer 3 a — e.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Kirchenfondsrechners
Peter Schmitt dahier betreffend .

Durch Sitzungsbeſchluß vom 22 . April d. . , Nr . 164 , wurde verfügt , daß die nach der

durchſchnittlichen Jahreseinnahme des hieſigen Kirchenfondes erforderliche Kautionsſumme von 700 fl.
Sieben Hundert Gulden

durch den Eintrag des geſetzlichen Unterpfandsrechtes auf das geſammte Liegenſchaftsvermögen des

Verrechners Peter Schmitt zu leiſten ſei.

Demzufolge wird vorgelegt :
1. ein Auszug aus dem hieſigen Grund - und Pfandbuch , wornach das beſagte Unterpfandsrecht

unterm 1. d. M. Band I . Folio 184 , Nr . 264 , eingetragen worden iſt , und inhaltlich

deſſen die Ehefrau des Rechners Schmitt mit ausdrücklicher Ermächtigung ihres Ehe⸗
mannes auf das ihr nach LRS . 2121 Abſatz 1 zuſtehende geſetzliche Unterpfandsrecht zu

Gunſten des Kirchenfondes , beziehungsweiſe der Kautionsleiſtung urkundlich verzichtet hat ;
9
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2. eine Notariatsurkunde vom 28 . April d. . , wornach von Kreuzwirth Alois Huber dahier

auf das ihm laut Schuld - und Pfandurkunde vom 14 . März 1860 auf den Liegenſchaften

des Rechners Peter Schmitt für ein Darleihen von 800 fl. zuſtehende bedungene Unter —

pfandsrecht gleichfalls zu Gunſten des Kirchenfondes verzichtet wurde ? ) ;
3. ein Auszug aus dem Grundbuch d. d. 30 . April 1863 über ſämmtliches Liegenſchaftsver —

mögen des Rechners Schmitt mit gewährgerichtlichem Anſchlag des gegenwärtigen Werthes

ſämmtlicher Vermögensgegenſtände ;
4. ein gewährgerichtliches Zeugniß vom 30 . April d. I , wornach auf dem Liegenſchaftsvermögen

des Verrechners Schmitt außer obigem Darleihen von 800 fl. keinerlei Vorzugs - oder Unter -

pfandsrechte haften .
Beſchluß Nr 172 .

Vorſtehende Urkunden haben wir in heutiger Sitzung geprüft und vollkommen in Ordnung

befunden , worauf dieſelben in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hierüber wird dem Kirchenfondsrechner Schmitt zum Vortrag in Rechnung und zum Beleg

derſelben andurch Beſcheinigung ertheilt .

Rothenfels am 10 . Mai 1863 .

Katholiſche Stiftungskommiſſion .

Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .

Formular XV . zu Anhang J. Ziffer 3 f.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Kapellenfondsrechners
Karl Haug dahier betreffend .

Auf Anſuchen des Rechners Karl Haug, daß der von hieſigem Pfandgericht unterm 2. Mai

v. J . Band J. Folio 26 , Nr . 32 , auf des Verrechners ſämmtliches Liegenſchaftsvermögen voll —

zogene Eintrag des geſetzlichen Unterpfandsrechtes des hieſigen Kapellenfonds auf ſo viele Stücke

beſchränkt werde , als zur Deckung der vorſchriftsmäßigen Kautionsſumme erforderlich ſind , wurde

) Anmerkung . Iſt von dem liegenſchaftlichen Vermögen eines Verrechners nur ein Theil mit Vor⸗

zugs⸗ oder Unterpfandsrechten belaſtet , und ſind deſſen hypothekenfreie Liegenſchaften , beziehungsweiſe Gebäulichkeiten

nach der gewährgerichtlichen Schätzung ſo viel werth , als zur vorſchriftsmäßigen Deckung der Kautionsſumme erfor⸗

dert wird , ſo bedarf es einer Verzichtleiſtung von Seiten des Gläubigers oder Vorzugsberechtigten nicht .
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durch Sitzungsbeſchluß vom 8. v. M, Nr . 184 , nach der durchſchnittlichen Jahreseinnahme der

Kapellenfondsrechnung die zu leiſtende Kaution auf 400 fl.

Vier Hundert Gulden

feſtgeſetzt und dabei die dieſer Kautionsſumme angemeſſene Beſchränkung des geſetzlichen Unter⸗

pfandsrechtes genehmigt .

Demzufolge wurde vorgelegt :
1. ein Zeugniß des hieſigen Gewährgerichtes vom 14 . d. M, wornach das geſetzliche Unter —

pfandsrecht des Kapellenfondes auf nachſtehende Vermögenstheile des Verrechners beſchränkt
worden iſt :

a. auf deſſen Wohnhaus in der Sandgaſſe Nr . 42 , ehemännliches Eigenthum
im gerichtlichen Anſchlag von 850 fl, und im a e von

600 fl , angenommen zu 1% mit . . ea ee e ROA
b. auf einen Acker in der Bleiche, Grundbuch Nr, 184, enangafli im

Anſchlag zu 430 fl. , angenommen zu ½/ mit E25

a 415 fl.
2. eine Notariatsurkunde vom 12 . d. . , wornach Schneidermeiſter Karl Weber dahier als

Vormund der Kinder des Verrechners Karl Haug mit Ermächtigung des Großherzoglichen
Bezirksamtes Gernsbach , vom 8. d. . , Nr . 1462 , auf das den Haug' ſchen Kindern aus

erſter Ehe an obigen Liegenſchaften zuſtehende geſetzliche Unterpfandsrecht zu Gunſten des

Kapellenfondes verzichtet hat .

Beſchluß Nr . 862 .

Vorſtehende Urkunden haben wir in heutiger Sitzung geprüft und vollkommen in Ordnung

befunden , wornach dieſelben in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hierüber wird dem Kapellenfondsrechner Karl Haug zum Vortrage in Rechnung und zum

Beleg derſelben andurch Beſcheinigung ertheilt .

Forbach am 28 . Mai 1863 .

Katholiſche Stiftungskommiſſion.
Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . N .



Formular XVI . zu Anhang J . Ziffer 1 und 2.

Hinterlegungsſchein .

Die Kautionsleiſtung des Karl Roth als Ver⸗

rechner des Beneficiums Beatae Mariae Vir -

ginis intra Muros zu Pfullendorf betreffend .

Durch Sitzungsbeſchluß vom 4. d. . , Nr . 126 , wurde verfügt , daß der Fondsverrechner
Karl Roth für die Summe von 950 fl. eine Dienſtkaution zu leiſten habe , und genehmigt , daß

ſolche durch Stellvertretung von Löwenwirth Auguſt Geiger in Denkingen geleiſtet werde . Dieſer

hat ſich nämlich bereit erklärt , ein bedungenes Unterpfand für die von Verrechner Roth zu

leiſtende Kautionsſumme zu ſtellen .
Demzufolge wird vorgelegt :

1. die öffentliche Urkunde Großherzoglichen Amtsreviſorats Pfullendorf vom 8. d. . , Nr . 4361 ,

ausgefertigt für die Auguſt Geiger ' ſchen Eheleute von Denkingen ;
2. der beigeheftete Pfandbuchsauszug vom Pfandgericht zu Denkingen vom 6. d. . , Band II .

Folio 784 , Nr . 241 ;
3. eine Löſchungsurkunde des nämlichen Pfandgerichtes vom 7. d. . , Nr . 250 ;

wornach die Auguſt Geiger ' ſchen Eheleute für den Verrechner Karl Roth zur Sicherung obiger

Kautionsſumme nachſtehende ihnen eigenthümlich gehörige Liegenſchaften zum erſten Unterpfand

eingeſetzt haben :
Cheweiblich. a. 2 Morgen Acker am Weiher , Grundbuch Nr . 241 , im gewährgerichtlichen

Anſchlaß voeoennnn FFgq,w̃
a b. 2 Viertel Wieſen am untern Bach , Grundbuch Nr . 831 , im Anſchlag von 500ů „

Ehemännlich. c. 80 Ruthen Ader im Thal , Grundbuch Nr . 964, im Anfhlag zju . . . 400 ,

zuſammen : 1900 fl.

Ein Tauſend Neun Hundert Gulden .

Beſchluß Nr . 385 .

Vorſtehende Urkunden haben wir in heutiger Sitzung geprüft und in allen Punkten richtig
befunden , wornach ſämmtliche Schriftſtücke in der Hinterlegungskiſte aufbewahrt wurden .

Hierüber wird dem Verrechner des Beneficiumsfondes Beatae Mariae Virginis intra Muros

Karl Roth dahier zum Vortrag in Rechnung und zum Beleg derſelben andurch Beſcheinigung ertheilt .
Pfullendorf , den 12 . Mai 1863 .

Katholiſche Stiftungskommiſſion .
Pfarrer N . N .

Bürgermeiſter N . X .
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